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Wahlbausteine zum Thema Ganztagsförderung / April 2025   

Anlage 1 

Begründung für Bedarf eines Landesausführungsgesetz, d.h. Einführung eines 

LGanztagsG) 

Es kann nicht sein, dass die Kassenlage einer Kommune darüber bestimmt, wie ein 

Ganztagsförderungsangebot ausgestaltet ist. 

Das Land, insbesondere das Kultusministerium, verweigert sich trotz des sehr 

ressourcenintensiven Prozesses zum “Runden Tisch Ganztag" bislang, verbindliche 

Standards zu setzen. 

Es wird zwar viel beschworen, dass Kinder die Zukunft unseres Landes seien, es soll aber 

bitte schön nichts kosten außer Lehrerwochenstunden. Und hier fängt die Problematik schon 

an: Kinder haben nicht per se einen Anspruch auf Ganztagsschulen, sie haben einen Anspruch 

auf Ganztagsförderung. Solang die gesetzliche Grundlage aber im SchulG verortet wird, sind 

die Prinzipen der freien Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII ausgehebelt. In den 

Betreuungsangebote nach §8b SchulG wurde sogar explizit ausgeschlossen, dass dort 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stattfinden. 

Landesrecht darf aber Bundesrecht nicht schmälern, daher empfehlen wir hier eine zügige 

Kurskorrektur!  

Zudem empfehlen wir eine strukturell verankerte Kooperation mit der Servicestelle für Kinder- 

und Jugendbeteiligung, um die Perspektive der Zielgruppe regelmäßig einzubinden. 

 

Für die Phase des Hochlaufs wird in allen 44 Stadt- und Landkreisen eine 

Unterstützungsstruktur etabliert, um die verschiedenen Akteure einer guten 

Ganztagsförderung sozialräumlich zu steuern. 


